
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 30. August 2011 

 
 Nr. 2011/1798   

Revision des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; 
neues Erwachsenenschutz-, Personen- und Kindesrecht 
Botschaft und Entwurf an den Kantonsrat 
  

1. Erwägungen 

Die Revision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches betreffend das neue Erwachsenenschutz-, 
Personen- und Kindesrecht, welche von den eidgenössischen Räten am 19. Dezember 2008 be-
schlossen worden ist, hat zur Folge, dass die kantonalen Rechtsgrundlagen im selben Bereich 
angepasst werden müssen. 

Die Veränderungen der Bundesgesetzgebung macht es insbesondere notwendig, das solothurni-
sche Gesetz über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 4. April 1954 in Tei-
len zu revidieren. Das neue Recht führt vor allem auch dazu, dass Anpassungen hinsichtlich Or-
ganisation und Strukturen innerhalb des Kantons, der Einwohnergemeinden und der Sozialre-
gionen zu vollziehen sind, um den künftigen Anforderungen des neuen Rechts genügen zu 
können. 

Der Regierungsrat hat sich nach der durchgeführten Vernehmlassung über den in der eingesetz-
ten Arbeitsgruppe und im Departement des Innern ausgearbeiteten Gesetzesentwurf dazu ent-
schieden, die Botschaft zusammen mit zwei Gesetzesentwürfen dem Kantonsrat vorzulegen. 
Von den beiden Entwürfen wird derjenige mit dem kantonalen Behördenmodell (Beschlusse-
sentwurf 1) bevorzugt. Dieser sieht nach wie vor eine finanzielle Beteiligung der Einwohnerge-
meinden vor, diese gilt aber als erbracht, indem in den Sozialregionen die Abklärungen von 
Sachverhalten, der Massnahmenvollzug und die Betreuung der betroffenen Menschen geleistet 
und über die Einwohnergemeinden auch abgegolten werden.  

Insgesamt soll mit der Vorlage die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das 
neue Erwachsenenschutzrecht im Kanton auf den 1. Januar 2013 einführen zu können. 

2. Beschluss 

Die Vorlage wird zuhanden des Kantonsrates beschlossen. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Vorberatende Kommissionen 

Sozial- und Gesundheitskommission 
Finanzkommission 

Verteiler 

Ratsleitung (8) 
Präsidien der ständigen Kommissionen (7) 
Amt für soziale Sicherheit (12); Ablage, HAN, Arbeitsgruppe, mit B+E 
Departemente (5) 
Aktuariat Sozial- und Gesundheitskommission, mit B+E 
Aktuariat Finanzkommission, mit B+E 
Traktandenliste Kantonsrat, mit B+E 
Parlamentsdienste, mit B+E 
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